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bei Gefährdungen und Störungen der Ordnung und Sicherheit von Ver- 
haf tetent ransporten zur Hilfeleistung in Ans p r u c h  genommen werden 
können.

Stärkeres Augenmerk ist künftig auch der gegenseitigen Ersetzbarkeit 
der Besatzung des Transportfahrzeuges zu widmen. Die gegenseitige 
Ersetzbarkeit der Besatzung eines Transportfahrzeuges hat absolut 
zu sein, das heißt jeder der eingesetzten Mitarbeiter muß in der 
Lage sein, den Transport zu leiten, das Transportfahrzeug zu f ü h 
ren, den O'KW-Sprechfunkverkehr sicher auszuführen sowie weitere o p e 
rative Mittel der Sicherung zu bedienen bzw. sicher zu gebrauchen. 
Die Leiter der Diensteinhsiten der Linie XIV haben deshalb zur E r 
füllung dieser qualitativen Anforderungen hohe Maßstäbe an den E i n 
satz der Mitarbeiter in den Referaten T r a n sport- und Prozeßsicherung 
ihrer Diensteinheit zu stellen, die Schulungs- und Ausbildungstätig- 
keit planmäßig zu vervollkommnen und zu gewährleisten, daß solche 
für die Transporttätigkeit bewährten Mittel, wie

- Programm der operativen Sofortmaßnahmen der Transportsicherung,

- Varianten von Fahrtrouten zu Untersuchungshaftanstalten, Straf- 
vollzugseinrichtungen/Gugendhäusern sowie Bezirks- und Kreisge
richten,

- Ausbildungsvarianten zur Reaktion bei Vorkommnissen, insbesondere 
zur operativ-taktischen Bekämpfung von Ang r i f f e n  auf den G e f a n 
genentransport durch Verhaftete und außenstehende f e i n d l ich-nega
tive Kräfte,

- Dokumentationen über Gebiete mit günstigen bzw. ungünstigen Sende- 
und Empfangsbedingungen für den U K W - S p r e c h f u n k v e r k e h r , um diese 
Faktoren bei der Festlegung der Fahrtrouten zu berücksichtigen,

- Lageskizzen bestimmter Objekte unter Beachtung spezifischer Si
cherungsschwerpunkte und anderes


